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si48—1) Nr. 39.

Prüfnngsanzeige.
Auf Grund der hohen Unterrichts-Ministerial-

Verordnung vom 10. ^ioveuiber 18«9, Z. 10.8li4,
werden die Prüfungen für Lehrer und Lehrerinnen
an allgemeinen Bolls- nnd Bürgerschulen in Laibach

den 17 . O c t o b e r l. I .

und die darauf folgenden Tage abgehalten werden.
Kandidaten und Kandidatinnen, welche sich

diefer Prüfung unterziehen wollen, haben sich bei
der Direction der t. f. Prüfungscommissiou spätestens

b is 10. O c t o b e r d. I .
mittelst eines gehörig instruirten Gesuches um Zu-
lassung zur Prüfung zu bewerben.

I n diesem Gesuche ist ausdrücklich zu erklären,
ob nian sich der Prüfung für allgemeine Volks-
schulen oder für Bürgerschulen, uud im letzteren
Falle, ob für den ganzen Umfang der Bürgerschulen,
oder nur für eine Gruppe, und für welche, zu un
tcrzieheu gedenke.

Diesem Gesuche sind beizuschließcn:
:>) Eine kurze Darstellung der Lebeusvcrhältnissc

und des Bildungsganges;
1») das au einer Lehrerbildungsanstalt erworbene

Zeugniß der Neife und
<') der Nachweis einer miudesteus zweijährigen Ver-

wendung im Schuldienste. Von den Forderungen
d nnd <; kann allenfalls diesmal noch abge-
sehen werden.

Für die Ablcgung der Prüfung, bei welcher
Inhalt uud Umfang der Anforderungen in den
N 5 bis 21 und tz 27 der obbesagten' hohen Ver-
orduung bestimmt wird, ist eine Taxe von 10 fl.,
oder bei ciner vom hohen k. k. Landcsschulrathc er-
haltcucn speziellen Ermäßigung, von 5 f l . vor Beginn
der Prüfung zu cutrichten.

Die Kandidaten, welche sich rechtzeitig gemeldet
und ihr Prüfungsgcsuch gehörig iustrnirt haben,
wollen nicht erst eine besondere Vcrständignng ab-
warten, sondern am 1 7. October vor 8 Uhr mor-
gens sich in dem für diese Prüfung bestimmten
Saale der k. k. Lehrerbildungsanstalt zum Beginn
der Klausurprüfung einfinden.

Schließlich wird bemerkt, daß zur Vorbereitung
für die bezeichnete Prüfung folgende Lehrbücher als:

Vuliki kldtokiösm /a I.juci8l(6 äolß, I^wi ' iMl i
von Leßar oder Neligionslehre von Zenner, Litur-
gik von Wappler, ^ lUl0/iö: .̂ 10V0n8iill «lovnic^ sammt
l'v6tni!<, llyi'ilo /i>, 8. zimmi,/ilüni nl/roä, Bauer
nicdcrhochdeutsche Grammatik, Zeynek's deutsche Sty-
listikund Literaturgcschichte, Dr.Mocnik: Uebungsbuch
der Arithmetik für Untcrrcalschulen, Carl Schildert
das Wichtigste ans der Geographie und Geschichte,
aus der Naturgeschichte, Naturlehre uud Chemie
(Wien 1870, 3Bdch. ü, 40 Nkr.) oder Dr . Deckers
Physik und Chemie, das Methodcnbuch u. dgl. die-
nen köunen.

Laibach, am 24. August 1871.

^uecl ion dcr k. k. Prizfunjzocommijsil'n siir

^ ' ^ " an nllg. Volko- und Dürgerschnlcn.

^^Kundmachung.
Marine H ^

gelegt^d^1^^^'.^7^

ein gutes Sehvermögen besitzm nnd thnnlichst etwas
lesen und schreiben köunen

Die Schiffsjmigen werden .uf eineui eige.ieu
Schulschiffe nur zu Matrosen und Matrofen-Unter-
ofsicieren herangebildet und kann ihnen eine weitere
Beförderung, als in die höchste Matrosen Unterof-
slciers-Charge, unter keiner Bedingung iu Aussicht
gestellt werden.

Dieselben erhalten nebst der vollständigen Be-
kleidung und Verpflegung eine tägliche Löhnung
im Betrage oon l4 kr. ö. W.

Behufs Aufnahme als Schiffsjungen haben
dic betreffenden Bewerber, beziehungsweise deren
Eltern oder Vormüuder ein schriftliches Gesuch durch
das dem Bittsteller nächstgelegenc Ergä'nzungsbezirks-
Eommando, in Dalmaticn auch im Wege der dor-
tigen Stations- nnd kreuzenden Schulschiffe, an das
Hafen-Admiralat in Pola zu leiten.

Diefem Gesuche sind beizulegen:
!l) Der Tauj- (Geburtö-) und Hcimatschein j
1>) ein von einem gradnirtcn Militärarzte auSge

stelltes Zeugniß, welches die den. Alter des
Bewerbers entsprechende kräftige körperliche Ent
Wickelung darthut und die voraussichtliche See
diensttanglichleit constatirt;

0) ein von der zuständigen politischen Behörde aus
gestelltes Zeugniß über sittliches und moralisches
Verhalten;

<I) die ^chulzeuguisse, falls der Bewerber eine Schule
besucht hat, und endlich

<;) ein lcgalisirtcr Revers des Vaters oder Vor^
muudcS folgenden Inhaltes:

„Für den Fall, daß mein Sohn (oder Mündel)
3t. N. als Schiffsjunge in die Kriegs Marine auf-
genommen wird, verpflichte ich mich, sowohl in
meinem als in seinem Namen, ihn während des
Schulcurfes nicht zurück zu verlangen, so wie den-
selben, falls er im Laufe der Lehrzeit nicht entspre-
chen und deshalb aus der Schule entfernt werden
sollte, ohne Widerrede znrück zu nehmen.

Ich erkläre zugleich, daß mir wohl bekannt
gegeben wurde, daß mciu Sohn (oder Mündel)
N. N., nachdem er in der k. k. Schiffsjungen'
Schule auf Kosten dcö Staates crzogen wird, nach
den Bestimmungen des Wehrgcsctzes, vom Tage deS
Austrittes aus dieser Mariue-Bildungs-Anstalt,
beziehungsweise vom Tage der Assentirung, durch
volle zehn Jahre in der k/k. Kricgs-Marine präsent
zu dienen haben wird."

Bewerber, welche bei der Ueberprüfung in
Pola von der Commission als untauglich zur Auf-
uahmc anerkannt werden follten, werden fofort den
Eltern oder Vormündern zurückgestellt.

Die Kosteu für den Hin- und Rücktransport
tragt das Marinc-Acrar.

Wien, im August 1871.
Vom k. k. Ncichg.Kl iego-Mini l ier ium

(Mar ino -S ' r c l i on ) .

(340—3) ^ r . 5710.

Kundmachung.
I n S . M . Kricgs-Marine ist eine Ingenieurs-

stelle dritter Klasse (X. Diätentlasse) im Land^ und
Wasserbau-Wesen, mit dem ,Gehalte jährlicher
1000 f l . und dem competcnten Quartiergelde zu
besetzen.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind:
!,.. das nicht überschrittene 30. Lebensjahr;
1». eine gesnnde Körperbcfchaffeuheit;
o. das Diplom oder mindestens gnte Fortgangs-

klassen über das erlangte Absolutorium einer
technischen Hochschule;

ä. eine legal nachgewiesene, mindestens durch zwei
Jahre stattgehabte erfolgreiche praktische Verwen-
dnng im Baufache;

<!. die vollständige Kenntniß der dentfcheu Sprache;
l'. die Staatsbürgerschaft der österreichisch - unga-

rischen Monarchie.
Bewerber nm die Aufnahme haben ihre Gefnche

b is 3 0. Augus t l. I .
au das Ncichs-KricgS-Ministerium (Marine-Section)
zu richteu, und diesen beizulegen:

den Tauf- oder Geburtsschein,
das militärärztliche Zeugniß,
die amtlichen Ausweise über die absolvirten Stu-

dien und die praktische Verwendung;

^ das Zeugniß über das tadellose Vorleben, sowie
endlich im Falle der Minderjährigkeit die Zu
stimmung des Vaters oder Vormundes.
Die Aufnahme erfolgt vorerst nur auf ein

Probejahr, wäbrend welcher Zeit solche provisorische
Ingenieure in die Lage versetzt werden, ihre prakti-
schc Kenntnisse im Baufache zu erweisen.

Nach Ablanf dieser Zeit werden sie in, Ent
sprechungSfalle zu wirklichen Land' und Wasserbau-
Ingenieuren dritter Klasse ernannt und wird ihnen
die zurückgelegte Probezeit zur anrcchnungsfähigen
Dienstzeit zugezählt werden.

Wien, im August 1871.

^Marinc-S'ect ion).

ft4v" 2) Nr. 11^4.

Natbssccrctär Stelle.
Bei diesem k. k. Landesgcrichte ist die Stelle

eines Rathssccrctärs mit den system mäßigen Be
zügen iu Erlcdiguug gekommen.

Die Bewerber haben ihre Gesuche bis längstens
8. S e p t e m b e r 1 8 7 1

diesem Präsidium im vorgeschriebenen Wege zu
kommen zn lassen.

.««tlagcnfutt, am 2Z. August l 8 7 1 .

Vom Präsidium dco k. k. ^andcogcrichtco.

(''43 - 3 ) Nr. 8310?

C o u c u r s
zur Besetzung der Postmeistcrstelle bei dein Post
amtc in Kanker, (Bczirkshauptmannschaft Krain-
bürg), mit der IahrcSbestallnng von 120 f l . und
dem Amtspauschalc von 30 f l . , und gegen Dienst-
vertrag und Dienstcaution pr. 200 f l . in Barem
oder 5i"/„tigcn Staatsobligationcn.

Die Bewerber haben in ihren bis
i,l. S e p t e m b e r l. I .

an die k. k. Postdirection in Trieft einzusendenden
Gesuchen auch das Alter, das Wohlverhaltcn, die
genossene Schulbilduug, die VcrmögcnSverhältnissc,
und eventuell die bisherige Beschäftigung, fowic auch
die Möglichkeit, sich ein zweckmäßiges AmtSlocale
zu verschaffcu, nachzuweisen.

Der Postmeister muß vor dem Dienstantritte
die vorgeschriebene Postmanipulationsprüfung mit
gutem Erfolge ablegen, weshalb die Bewerber in
den Competenzgcsnchen anzugeben haben, bei welchem
k. k. Postamte sic die nöthige Praz- zu nehmen
wünschen.

Trieft, am 15. August 1871.
K. k. Pojidircctwn.

(344—2) Nr. 1436.

Concnrs-Ausschrcibuug.
Au der k. t. Werksvolksschule in Idr ia ist

der Dienst des Lehrers der zweiten Klasse mit dem
Gehalte von 315> fl., einem Holzgelde von 18 fl.
l)0 kr., einem Naturalquarticr oder Quarticrgelde
von 21 fl. und mit dem Genusse eines Krautackcrs,
so lange derselbe zn Werkszwecken nicht benöthigct
wird, provisorisch zu besetzen.

Die Bedingungen zur Erlangung dieser Lehr-
stelle sind: Befähigung zum Lehrfache und zum
Vortrage iu flovcnischer und deutscher Sprache,
Kenntniß des Violinspiclens und Befähigung zum
Unterrichte im Gesaugc.

Die mit der Nachweisung dieser Bedingungen
durch Zeugnisse, dann mit der Nachweisnng übcr
das Alter, den Stand, die zurückgelegten Studien,
über die sittliche Aufführung und bisherige Dienst'
leistuug im Lehrfache versehenen Competenzgefuche
sind bis

! 2. S e p t e m b e r l . I .
bei der gefertigten Direction einzubringen.

Idr ia , am 23. August 1871.
K. k. Drrg-Dirccti l 'N.


